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SPÖ: 12
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A=anwesend, E=entschuldigt, U=unentschuldigt

Vorsitzender:

Bgm. Roman Stachelberger

Die Sitzung war öffentlich.
Die Sitzung war beschlussfähig.

Schriftführerin

Karin Pfolz

Vize-
büroermeisterin

Renate
Terkola

SPO A

GGR lno. Raimund Kindl SPO A
GGR Manuela Pouzar SPO A

GGR Günter Kerndler EBER A
GGR Dr. Georg Aichelburg-

Rumerskirch
EBER A

GGR lnq. Beniamin Kovanda SPO A
GGR Anton Hietz OVP A

GR Theodor Petrzelka SPO A
GR Hafize Sakrucu SPO A
GR Jürqen Haas SPO A
GR KarlZotter SPO A
GR Karl Paoez SPO A
GR Julia Gmeiner SPO E

GR Dominik Durkowitsch SPO A
GR Simone Mitschka SPO A

GR Dl Christoph Antel EBER A
GR Dr. Reinhard Ertl EBER A
GR Mao.(FH) Wolfram Peter EBER E

GR Roland Fröschl EBER A
GR lngrid Sieberer OVP A
GR Erich Bruckschwaioer OVP A
GR Johannes Schall OVP E

Es waren 1 Zuhörer anwesend



Punkt0l: Be rüßun

Herr Bürgermeister Stachelberger begrüßt die Anwesenden und stellt die
Beschl ussfähig keit fest.

TAGESORDNUNG

Punkt 01: Begrüßung
Punkt 02: Protokoll
Punkt 03: 2. Nachtragsvoranschla g 2023
Punkt 04: Entgelt für Herbstferienbetreuung Hort
Punkt 05: Ankauf Notstromaggregate für Feuerurehren
Punkt 06: Optionsvertrag Schulneubau
Punkt 07: Vereinbarung mit EVN Wasser
Punkt 08: Außerordentliche Subvention
Punkt 09: Entgelt Entlehnung Tonies Bücherei
Punkt 1 0: Grundsatzbeschluss Musikfestival 2024
Punkt 1 1 : Auflösung.Vertrag - Abschnittsalarmzentrale Schwechat
Punkt 12:Vertrag NO Landeswarnzentrale Tulln
Punkt 1 3: Personalangelegenheiten

Die Tagesordnungspunkt 13 findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
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Punkt 02: Protokoll

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass die Protokolle der
Gemeinderatssitzungen vom 13.09.2023, jeder Fraktion in einfacher Ausfertigung
zugegangen sind.

Es wurde kein Abänderungsantrag eingebracht, somit gelten die Protokolle als genehmigt.
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Punkt 03: 2. Nachtragsvoranschlaq 2023

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass der
2. Nachtragsvo ranschlag 2023 zu r Besch I ussfassu ng vo rl iegt.

Während der Auflage vom 17.10.2023 bis 30.10.2023 sind weder Erinnerungen noch
Anträge eingebracht worden.

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023,
dem 2. Nachtragsvoranschlag 2023, wie vorgetragen die Zustimmung zu geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefassf; 15 dafür, 5 dagegen (EBER enthalten sich der
Stimme)
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Punkt 04: Entqelt für H nbetreuuno Hort

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass für die
Vormittagsbetreuung in der Herbstferienbetreuung im Hort ein Tarif in der Höhe von € 24,-
festgelegt werden soll. Die Nachmittagsbetreuung ist bereits im laufenden Monatsentgelt
enthalten.

Der Vormittagsbetreuungstarif ist an den Verbraucherpreisindex gebunden (VPl 2010,
d urchschnittlicher Wert des Vorjah res).

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023,
dem Entgelt für die Herbstferienbetreuung wie vorgetragen die Zustimmung geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefassf: einstimmig
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Punkt 05: Ankauf Notstromagqregate für Feuerwehren

0511.

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass für die Feuenr,vehren
Ebergassing und Wienerherberg je 1 Stück Notstromaggregat mit je 100kVA angekauft
werden soll. Hierfür gibt es Förderungen durch die NÖ Landesregierung, welche den
Feuenruehren bereits in Aussicht gestellt wurden. Die Förderung beträgt pro Aggregat34%
max. € 8.500,-.
Des Weiteren soll für die Volksschule, Mittelschule und Hort ein Aggregat mit 100 kVA
angekauft werden. Ein weiteres Aggregat mit 100 kVA soll für das Volksheim Ebergassing
angekauft werden.

Folgende Angebot wurden eingeholt

1. Fa. Firefly, 2 Stk. Aggregate
2. Fa. Maluk, 2 Stk. Aggregate
3. Fa. ETM, 2 Stk. Aggregate

€ 49.200,- inkl.MwSt.
€ 57.948,- inkl.MwSt.
€ 68.342,40 inkl.MwSt.

Weiters wurden 4 weitere Offerte angefragt, diese sind jedoch überhöht, bzw. erfüllen nicht
die Richtlinien der Förderung.
Bei der BBG war zu diesem Zeitpunkt kein entsprechendes Angebot zu erhalten.
Da die Fa. Firefly bereits mehrere Feuenruehren mit diesem Aggregat ausgestattet haben
und dieses auch nach deren Aussage den Richtlinien des NO Landes entspricht, wird
vorgeschlagen, die Fa. Firefly zu beauftragen.

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023, die
2 Stück Aggregate für die Feuerwehren, bei der Fa. Firefly anzukaufen.

Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: einstimmig
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0512.

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass für die Volksschule,
Mittelschule und Hort 1 Stück Aggregat mit 100 kVA angekauft werden soll. Weiters soll 1

Stück Aggregat für das Volksheim Ebergassing mit 100 kVA angekauft werden.

Bestbieter:

Fa. Firefly, 2 Stk. Aggregate € 49.200,- inkl.MwSt

Wenn die Gemeinde Ebergassing die Fa. Firefly mit der Lieferung von 4 Stück Aggregate
beauftragt, würden wir auf den Gesamtauftrag 4% Nachlass erhalten. Das wäre ein
Nachlass von € 4.920,-

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023, die
2 Stück Aggregate für die Volksschule, Mittelschule und den Hort, sowie für das
Volksheim, bei der Fa. Firefly anzukaufen.

Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: einstimmig
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Punkt 06: Optionsvertraq Schulneubau

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass für den
Mittelschulneubau folgender Optionsvertrag mit lng. Franz Schorn für den
G ru ndstücksankauf besch lossen werden sollen :

OPTIONSVERTRAG

welcher zwischen

Herrn Franz Schorn, geboren am 29.08.1972, Bauerngasse 13, 2435 Ebergassing im

Folgenden kurz "verkaufende Partei" genannt, einerseits und

der Gemeinde Ebergassing, Schwadorferstraße 9,2435 Ebergassing im Folgenden kurz

"kaufende Partei" genannt, andererseits

abgeschlossen, wie folgt

Erstens: .........,..... Optionsgeqenstand

Die Vertragsparteien halten fest, dass der Optionsgegenstand im Sinne dieses Vertrages jene grün

ausgewiesenen Flächen (Beilage A) des nachstehend angeführten Grundstückes 674 im Sinne des

beigenähten Planes darstellt. Der Optionsgegenstand hat jedenfalls bestands- und lastenfrei an die

kaufende Partei (= Optionsnehmerin) bei Ziehen der Option übergeben zu werden. Vorstehendes

Liegenschaftsvermögen wird in der Folge als Optionsgegenstand bezeichnet.
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Zweitens: ............. Optionsvereinbarung

Die verkaufende Partei (= Optionsgeberin) räumt der kaufenden Partei (= Optionsnehmerin) das

Optionsrecht zum käuflichen Erwerb des Optionsgegenstandes gemäß Punkt Erstens dieses
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Vefirages zu den nachfolgenden Bedingungen ein. Das Optionsrecht kann ab Unterfertigung dieses

Vertrages gezogen werden und ist befristet bis 31.08.2024. Ab Unterfertigung dieses Vertrages ist es

der verkaufenden Partei nicht gestattet, dritten Personen irgendwelche den Optionsgegenstand betref-

fende Rechte einzuräumen oder Zusagen zu machen, insbesondere zu veräußern, zu verpachten oder

zu vermieten.

Das Optionsrecht wird derart ausgeübt, indem der verkaufenden Partei durch die kaufende Partei die

Ausübung des Optionsrechtes unter gleichzeitiger Bezeichnung des Kaufgegenstandes und unter

Hinweis auf diese Optionsvereinbarung schriftlich, erklärt wird, Diese Erklärung ist mit

eingeschriebenem Brief an die Meldeadresse der Verkäuferin zu übersenden. Die verkaufende Partei

ist verpflichtet bei Anderung des Wohnsitzes dies umgehend der kaufenden Partei schriftlich

mitzuteilen. Die Frist ist gewahrt, wenn diese Erklärung vor Ablauf des letzten Tages der vereinbarten

Frist zur Post gegeben bzw. abgesendet wird.

Dieses Optionsrecht ist auf beiden Vertragsseiten weder pfändbar noch verpfändbar. Dieses

Optionsrecht kann von der kaufenden Partei (= Optionsnehmerin) an eine namhaft zu machende dritte

Person unter vollinhaltlich Aufrechterhaltung sämtlicher Bedingungen dieses Optionsvertrages

abgetreten werden.

Drittens: .......... Verpflichtunq......

Die verkaufende Partei verpflichtet sich nun für sich und ihre Rechtsnachfolger den Optionsgegenstand

in die weitere Erhaltungsverpflichtung zu übernehmen und diese Erhaltungsverpflichtung

sicherzustellen. Bei Nichtausübung der Option ist sohin die verkaufende Partei nicht berechtigt bereits

auf ihr Kosten in diesem Zusammenhang erbrachte Leistungen mit der kaufenden Partei zu verrechnen.

Viertens:........ .......... Kaufpreis.

Der Kaufpreis für den Optionsgegenstand beträgt € 85,00 pro Quadratmeter

Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Nachbesserungsklausel hinsichtlich des Kaufpreises

betreffend den Optionsgegenstand. Sollte innerhalb einer Frist von 20 Jahren ab Rechtswirksamkeit

dieser Vereinbarung aufgrund einer neuen Flächenwidmung der Optionsgegenstand oder Teile davon

in Bauland-Betriebsgebiet oder Bauland-Wohngebiet umgewidmet werden so verpflichtet sich die

kaufende Partei zu einer Nachzahlung zum vereinbarten Kaufpreis. Die kaufende Partei verpflichtet sich
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eine Kaufpreisnachzahlung in Höhe des ortsüblichen Preises des fiktiv erzielbaren Mehrerlöses zu

leisten.

Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Höhe der Kaufpreisnachzahlung von einem von den

Vertragsparteien einvernehmlich zu bestimmenden gerichtlich beeideten Sachverständigen, dessen

Kosten je zu Hälfte der Vertragsparteien gehen zum Stichtag der rechtskräftigen Umwidmung in

Bauland-Betriebsgebiet oder Bauland-Wohngebiet festzustellen ist. Für den Fall, dass sich die

Vertragsparteien nicht auf eine bestimmte Person eines solchen Sachverständigen einigen, ist von jeder

der Parleien auf eigene Kosten ein gerichtlich beeideter Sachverständiger mit der Erstellung eines

solchen Gutachtens über die Festlegung der Kaufpreisnachzahlung zu beauftragen und als

Kaufpreisnachzahlung der sich daraus ergebende Mittelwert zu bezahlen.

Die kaufende Partei ist verpflichtei die verkaufende Partei nachweislich und unverzüglich über die

rechtskräftigen Umwidmungen des Optionsgegenstandes in Bauland-Betriebsgebiet oder Bauland-

Wohngebiet zu informieren.

Fünftens .Kosten

Die mit diesem Optionsvertrag verbundenen Gebühren, Kosten und Abgaben und Steuern, mit

Ausnahme der lmmobilienertragsteuer sind zur Gänze von der kaufenden Partei zu tragen und

verpflichtet sich diese, die verkaufende Partei diesbezüglich vollkommen klag- und schadlos zu halten.

Sechstens .Allqemeine Bestimmunqen

a) Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit Ausübung der Option nicht erst ein Vorvertrag,

sondern ein unmittelbar verbindlicher, auf die vereinbarten Hauptleistungspflichten gerichteter

Kaufvertrag zu Stande kommt.

b) Die Parteien sind in Kenntnis, dass bei Ausübung der Option durch die kaufende Partei (=

Optionsnehmerin) noch eine grundbuchsfähige Vermessungsurkunde sowie darauf basierend ein

grundbuchsfähiger Kaufvertrag zu erstellen sind. Sämtliche mit der Vermessung im Zusammenhang

stehende Kosten sowie die Kosten der Kaufvertragsabwicklung sowie die Grunderwerbsteuer und

Eintragungsgebühr gehen zu Lasten der kaufenden Partei (= Optionsnehmerin), hingegen gehen die

lmmobilienertragsteuer sowie die Kosten der Lastenfreistellung zu Lasten der verkaufenden Partei (=

Optionsgeberin).
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c) Die Parteien geben bekannt, dass keine mündlichen Nebenabreden besiehen. Abänderungen

oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform

d) Die kaufende Partei (= Optionsnehmerin) unterschreibt diese Vereinbarung zum Zeichen der

Annahme des angebotenen Optionsvertrages. Diese Unterfertigung stellt noch keine Ausübung

der Option dar.

e)Anlässlich der Unterfertigung dieses Optionsvertrages haben die verkaufende Partei und die

kaufende Partei eine graphische Dokumentation des Optionsgegenstandes angelegt die diesem

Optionsvertrag beigenäht wird und einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildet.

f) Sämtliche Vereinbarungen dieses Optionsvertrages gehen auf die Erben bzw.

Rechtsnachfolger der kaufenden Partei und der verkaufenden Partei über, auf Seiten der

kaufenden Partei insbesondere auf einen noch zu bildenden Mittelschulverband.

Ebergassing, ^,'/K'/O 
!5

auG
Q.G-
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Herr GR Antel stellt den Antrag

Wie soeben von BGM Stachelberger bestätigt, sind seifens der Gemeinde beim
Zustandekommen der 3 Optionsverträge für den Ankauf der Grundstücke für das neue
Schulprojekt weder Maklergebühren noch sonstige Leistungen vereinbart worden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023, im
Falle des Zustandekommens von Kaufverträgen für diese Grundstücke weder
Maklergebühren noch sonsftgle Vermittlungs- bzw. Erfolgshonorare bzw. sonstige
Leistungen mit Dritten geleistet bzw. vereinbart werden. Gleiches hat auch für den
Äbschluss der Optionsverträge für selbige Liegenschaften zu gelten.

Der Beschluss wurde wie folgt gefassf; 5 dafür, 15 dagegen (BGM Stachelberger,
Vizebgm. Terkola, GGR Pouzar, GGR Kovanda, GR Petrzelka, GR Sakrucu, GR Haas, GR
Zotter, GR Papez, GR Durkowitsch, GR Mitschka, der Stimme enthalten srbh; GGR Kindl,
GGR Hietz, GR Sieberer, GR Bruckschwaiger)

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.11.2023,
dem Optionsvertrag mit Herrn lng. Franz Schorn, wie vorgetragen die Zustimmung geben

Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: 15 dafür, 5 dagegen (GGR Kerndler, GR Antel,
GR Fröschl, der Stimme enthalten srch: GGR Aichelburg-Rumerskirch und GR Ertl
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Punkt 07: Verei o mit EVN Wasser

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass mit der EVN Wasser
folgende Vereinbarungen beschlossen werden sollen:

EVN

tvöt Pl.u,2l44 Märiä €n/pßdod

Gemeinde Ebergassing
Schwadorfer sträße 9
2435 Eberqassing

Kontakt Dl Oliver Sanin

Telefon +43 2236 44601-13029

Datum Maria Enzersdorf, am 15.9.2023

Zusatzvereinbarung zur Preisentwicklung Trinkwasser GEGENBRIEF

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stachelberger, selrr geelrrter Herr Amtsleiter Kindl!

lm Übereinkommen vom 30.04.2019 bzw. 07.05.2019, abgeschlossen zwischen EVN Wasser und der
Gemeinde Ebergassing betreffend die wechselseitige Lieferung von Trinkwasser, wurde vereinbart,
dass sich die Wasserpreise in demselben Ausmaß erhöhen oder vermindern, wie sich der
Verbrauclrerpreisirrdex I (VPl l) erhöht oder vermindert. Die Neuberechnung der Wasserpreise erfolgt

leweils dann, wenn sich der lndex um mindestens 5 v.H. verändert lrat. Der Erlröhung oder
Verminderung wird die Gesamtänderung des lndex zugrunde gelegt,

Der Wasserpreis für die Lieferung von Trinkwasser seitens der Gemeinde aus dem Gemeindebrunnen
an EVN Wasser beläuft sich seit 1, Oktober 2022 auI €0,223/m) (zuzügl. USt.), Basis September
2022 mil 794,1 Punkten.

Der Wasserpreis für die Lieferung von Trinkwasser von EVN Wasser an die Gemeinde Ebergassing

beläuft sich derzeit auf 0,882 €/m3 (zuzüglich. USt), Basis Mätz2022 mit 754,5 Punkten und hätte
damit bereits ebenfalls mit Wirksamkeit l.Oktober 2022 (794,1 Punkte für September 2022)
angepasst urerden können. Diese Anpassung wurde nicht durchoeführt, sondern stattdessen wird
der April 2023 mit 829,4 Punkten herangezogen und die Anpassung erst mit Wirkunq 1. Juli
2023 umqesetzt.

EVN Wasser würde sich bereit erklären, einmalig au{ die Hälfte der Tarifanpassung zu
verzichten und diese daher nur in einem Ausmaß von 4,965 o/o (voller Umfang wären 9,93 %)

durchzuführen,

Für die Gemeinde Ebergassing würde sich damit ab 1. Juli 2023 ein Tarif von 0,925 €/m3
zuzüglich 10 o/o USt.

(Basis April 2023 mit 829,4 Punkten) ergeben.

Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde Ebergassing den Wasserpreis für die Lieferung von
Trinkwasser vom Gemeindebrunnen an EVN Wasser vom Oktober 2022 beibehält (€ 0.223 €/m3
zuzüglich 10 0/o USt.) und die lndexbasis mit April 2023 mit 829.4 Punkten neu festgelegt wird

Alle anderen Bestimmungen des Übereinkommens vom 30.04.2019 bzw.07.05.2019 bleiben
unverändert auireclrt.

S{r d€r Geselkchalt.

fieqßtrcn Lrndesqeri(hl W- N€unddl
EVN Platz 23d4 Mä.a Fn?eßdorf

I r al 2236 4d601-0
r+n3 223644601-84915
into(oevrwagsar,at,,r s,.evn\!ä!9pr.är

FN 99t0lm
tJlD Nr. ATUl92l 1706
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Zurn Zeichen der Zustimmung ersucht EVN Wasser un Unterfertigung des Gegenbriefes und
Relournierung an EVN Wasser. Die Zusagen der IVN Wasser GmbH u,erden wirksam, sobald lhr
unterschriebenes Oriqinal bei uns einlangt.

Auf Basis der aktuellen lnflationsprognosen gehen wir zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass es irr
laft 2024 wieder zu einer indexbedingten Anpassung der Tarife kornmen wird. EVN Wasser wird bis
2030 rund 255 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich investjeren. Neben
der Verstärkung der Leistungssysteme sowie der Errichtung von Anlagen zur weiteren Verbesserung
der Trinkwasserqualität investiert EVN Wasser dabei auch laufend in die Sanierung der Leitungsnetze,
um die Trinkwasserversorgung in Niederösterrei(h auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und
zunehmender Trockenheit langfristig abzusiclrern. Dies stellt die EVN Wasser neben der technischen
Umsetzung gerade auch finanziell vor enorme Herausforderungen. Wir ersuchen sie daher, für das
)ahr 2024 eine diesbezügli(he Anpassung des Tarifes entsprechend zu berücksiclrtigen. Hinweisen
dür{en wir auch auf unsere Wasserrechnung, auf der inrrner die aktuelle lndexentwicklung
angedruckt wird, um kün{tige Tarifanpassungen besser abschätzen zu können.

Freundliche crrlße
EVN Wasser GmbH

Ebergassing
4 m.... . .........

Für die
Gemeinde Ebergassing
Der Bürgermeister;

Geschäftsf ührender Gemeinderat:

Gemeinderat;

L.S

6emeinderat:

Mit der EVN ist der Text noch abzuklären, damit auch wir eine prozentuelle Erhöhung bei
Wasserverkauf an die EVN haben.

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergass/ng möge in seiner Sitzung vom 14.11.2023, der
Vereinbarung mit EVN Wasser wie vorgetragen die Zustimmung geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefassf; einstimmig
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Punkt 08: Außerorde ntliche Subvention

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass der
Männergesangsverein Ebergassing aufgrund des 1 40jährigen Bestandjubiläums um eine
außerordentliche Subvention angesucht hat.
Es sind daher für 2024,5 öffentliche Veranstaltungen geplant.

Es wird eine außerordentliche Subvention in der Höhe von € 4.000,- vorgeschlagen

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023, der
außerordentlichen Subvention für den Männergesangsverein wie vorgetragen die
Zustimmung geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefassf: einstimmig
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Punkt 09: Entqelt Entlehnunq Tonies Bücherei

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass ein Entlehnungsentgelt
für Tonies-Spielfiguren in der Bücherei beschlossen werden soll.

Tonies pro Stück und pro Woche € 0,70

wird ein Tonie länger als eine Woche entlehnt, so ist eine Mahngebühr zu verrechnen

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023,
dem Entlehnungsentgelt wie vorgetragen die Zustimmung geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: einstimmig
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Punkt 10: Grun hl uss M usikfestiv al 2O24

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass geplant ist, im Herbst
2024 ein Musikfestival mit regionalen Künstlerlnnen in Ebergassing zu veranstalten.
Als Veranstaltungsorte sind das Schloss und das Volksheim Ebergassing vorgesehen.
Die Veranstaltung soll an 3 Tagen erfolgen, die Veranstaltung wird rund € 30.000,- kosten
und kostenneutral (Eintritt und Sponsoring) stattfinden.
Ein Veranstaltungskonzept mit genauem Ablauf und Kosten, ist noch zu erstellen.

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassing möge in seiner Sitzung vom 14.11.2023,
dem Grundsatzbeschlusseg wie vorgetragen die Zustimmung geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefas st: einstimmig
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Punkt 11: Auflösunq Vertraq - A nittsalarmzentrale Schwechat

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass die einvernehmliche
Vertragsauflösung die vom Gemeinderat am 07.03.2018, TOP 09 beschlossenen
Vereinbarung hinsichtlich der Erhaltung und des Betriebes einer zentralen Alarmzentrale
(Abschnittsalarmzentrale) für die Bereiche Feuerurehr und Zivilschutz am Standort
Brauhausstraße 18, 2320 Schwechat, mit 31.12.2023.
Dies gilt nur wenn das Land NÖ Ois zum 31.12.2023 den im nächsten Punkt zu
beschließenden Vertrag unterfertigt hat.

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergassrng möge in seiner Sitzung vom 14.11.2023, der
Auflösung des Vertrages, wie vorgetragen die Zustimmung geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefassf: einstimmig
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Punkt 12:Yertraq Nö ndeswarnzentrale Tulln

Herr Bürgermeister Stachelberger teilt dem Gemeinderat mit, dass folgender Vertrag mit
Land NÖ, Abt. Feuenruehr und Zivilschutz (NÖ Landeswarnzentrale Tulln) beschlossen
werden soll:

VERTRAG

abgesch/os sen zwischen

1. Gemeinde Ebergassing

Schwadorfer Straße 9

2435 Ebergassrng

2. Land NÖ

p.a. Amt der NÖ Landesregierung

Abteil u ng Feuerwehr und Zivil sch utz

3040 Tulln, Langenlebarnerstr. 1 06

1) Vertragsgegenstand

Gemäß $ 25 Abs. 1 NÖ Feuerwehrgesetz hat die Gemeinde die nötigen Einrichtungen für eine

möglichst rasche Alarmierung der Feuerwehr zu schaffen und zu erhalten. Gemäß $ 3 Abs. 4 der

NÖ Atarmierungsverordnung können sich Gemeinden zur Ertüilung dieser Verpftichtung eines

Feuerwehrbezirks, im Feuerwehrbezirk Bruck an der Leitha die Gemeinden eines

Feuerwehrabschnittes, qesch/ossen einer überörtlichen Zentrale und deren Einrichtungen zur

Alarmierung bedienen.

Derzeit erfolgt die Feuerwehralarmierung für die Abschnitte Schwechat-Stadt und Schwechat-Land

durch die Abschnittsalarmzentrale Schwechat.

Folqende Gemeinden bedienen sich derzeit dieser Alarmzentrale:

Ebergassing, Fischamend, Gramatneusiedl, Himberg, Kein-Neusiedl, Lanzendor-f, Leopoldsdorf,

Maria-Lanzendorf, Moosbrunn, Rauchenwarth, Schwadoff, Schwechat und Zwölfaxing.

Die Gemeinden beabsichtigen, sich ab dem 1.1.2024 der Landeswarnzentrale NÖ zu bedienen.

2) Vertragsumfang

Das Land NÖ übernimmt im Wege der Landeswarnzentrale NÖ in 3430 Tulln, Langenlebarnerstr.

106 für die Gemeinde Ebergassing folgende Aufgaben:

. die Entgegennahme der Notrufnummer 122

. die Alarmierung der Feuerwehren nach einheitlichen Alarmplänen sowie bei Bedarf der

Gemeinde

. die Aktualisierung von Datenbeständen
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. dieEinsatzbetreuung:

o Entgegennahme von Ausrückemeldungen

o Verständigung von Exekutive, Rettungsdienst, Gemeinde,

o Schadstoffinformation, Besorgung von Spezialgeräten, Alarmierung von

Verstärkungen usw.

. die Verständigung von Sachverständigen des Amfes der NÖ Landesregierung und der

Rufbereitschaften des Amfes der NÖ Landesregierung.

Dies gilt nicht, sobald diese Aufgaben von einer anderen Bereichsalarmzentrale selbständig

wahrgenommen werden.

Die Gemeinde nimmt weiters zur Kenntms, dass bei der Landeswarnzentrale NÖ eingehende

Notrufe aufgrund ernes Übertaufsystems auch an andere überörtliche Alarmzentralen weitergeleitet

werden. ln diesem Fatl haftet das Land NO nicht für die Tätigkeiten der Disponenten dieser

Alarmzentralen.

3) Kostentragung

Die Höhe der Kosten richtet sich nach $ 6 Abs. 2 Nö Alarmierungsverordnung in der jeweils

geltenden Fassung. Der jährlich zu leistende Betrag beträgt derzeit 0,22 € pro Einwohnerin bzw.

Einwohner.

4) Vertragsbegi n n/Vertragsda uer

Der Vertrag tritt mit 1.1.2024 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Jede Vertragsparteikann den Vertrag unter Einhaltung einer i-monatigen Kündigungsfrisf

kündigen.

Herr Bürgermeister Stachelberger stellt den Antrag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebergass/ng möge in seiner Sitzung vom 14.1 1 .2023,
dem Vertrag mit der NÖ Landeswarnzentrale Tulln, wie vorgetragen die Zustimmung
geben.

Der Beschluss wurde wie folgt gefasst: einstimmig
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